
      " Musikschule Bilan "
 ( Allgemeine Vertragsbedingungen ) Stand: erst ab 01.03.2022 gültig !!!

Vertragsdauer:
> Die Anmeldung ist ab dem 1. Kalendertag des Unterrichtsmonats  und mindestens einen vollen

Monat  gültig. > Nur bei erstmaligem Unterricht kann der Vertrag innerhalb der ersten 2 Monate

( = Probezeit ) beiderseitig schriftlich, 14 Tage zum 1.des Folge-Monats gekündigt werden. Danach 

ist der Vertrag bindend und läuft nur bis zum Ende des Schuljahres (31.8.) > Bei Lehrerwechsel im Schuljahr ist 

keine Probezeit möglich.>  Die Anmeldung  gilt für die Dauer eines Unterrichtsjahres ( 1.9. - 31.8. ) und erlischt

automatisch, wenn nicht bis zum 30. Juni des lfd. Unterichtsjahres eine neue Anmeldung für das nächste Schul-  
jahr erfolgt. Damit entfällt auch eine neue Anmeldegebühr ! > Eine Kündigung während des Schuljahres ist nur 

zum 30.11. mit Wirkung zum 31.12. möglich !Die Kündigung aus wichtigen Grund bleibt unberührt (siehe Schul-

ordnung § 9 ). Vorstehende Regelungen gelten auch für Anmeldungen während des lfd. Unterrichtsjahres .

 > Bei Unterrichtsunterbrechung/ Wiederanmeldung erst im neuen Schuljahr ist wieder eine Anmeldegebühr fällig.<

Unterrichte:
> Unterrichte werden in den Räumen der Musikschule - dazu gehören auch öffentl. Schulen/ KiTas- abgehalten
> Der Unterricht kann grundsätzlich auch Online stattfinden, ( zB. Im Fall von behördlichen Anordnungen,

die einen Präsenzunterricht unmöglich machen od. diesen unverhältnismäßig erschweren), wenn beide Vertrag-

partner ( Lehrkraft sowie Schülereltern , sofern der Schüler noch nicht das 16. Lebensjahr erreicht hat) damit

einverstanden sind (siehe Schulord. §§ 4,5,21 ) . > Probeunterrichte  können auf Anfrage durchgeführt werden.

> Der Unterrichtsplan ist verbindlich und kann nur in Ausnahmefällen geändert werden. > An Feiertagen,

schulfreien Tagen und in den ortsüblichen Schulferien, findet kein Unterricht statt.

> Für abgesagte Unterrichte (auch online) durch den Schüler bzw. dessen Einrichtung  ( unabhängig vom 

Grund ) , kann kein Ersatzunterricht  gewährt werden.  > Alle vier Fälle sind honorarpflichtig !

> Die 8 x bzw. 4 x  Unterrichte des Workshops müssen innerhalb von 10 bzw. 5 Wochen in Anspruch

genommen werden (Schulferien / Feiertage zählen im Gegensatz zum Jahreskurs hier nicht mit ! )

 - danach verfallen nicht genommene Unterrichte ! > Das neue Unterrichtsjahr beginnt ab dem 1. allgemein

gültigen Schultag (s. Bayr. Schulferienplan) nach den Sommerferien. > Beim 14-tägig. Unterricht werden 

schulfreie Tage durchgerechnet ! > Für Unterrichtsausfall durch die Lehrkraft kann nur 1 Ersatztermin gege-
ben werden  ( § 13 Nachholregelung in der Schulordnung beachten ) .

Honorar:
> Das Jahreshonorar wird monatlich, pauschal  im Voraus, in 12 gleichen Raten  beglichen und von der 

der Musikschule zum 1.Werktag  jeden Monats  per Lastschriftverfahren eingezogen!
> Bitte das Honorar für August berücksichtigen (siehe Vertragsdauer), auch bei Beendigung des Unterrichts ! !

>  Barzahlung oder Überweisung ist prinzipiell nicht möglich  !!  - -

> Ein Workshop wird als Gesamtbetrag einmalig im Voraus und die Anmeldungsgebühr mit dem

ersten Unterrichtshonorar sowie der Kopierlizenzgebühr eingezogen.

> Bei Kündigung in der Probezeit wird die Kopierlizenzgebühr zurückerstattet.
> Für Familien / Schüler, die  2 und mehr Unterrichte bezahlen (dazu gehören auch die Ergänzungsfächer) , ge-
währen wir pro Unterricht / pro Schüler 10,- €  Ermäßigung.  >  Für Workshops gibt es keine Ermäßigung !!
> Hartz IV Empfänger  können bei Nachweis vom Jobcenter neben der Schulermäßigung , zusätzlich noch bis zu
20 %  zusätzlich  einen Zuschuß aus dem  Sozialfonds des Priv. Musikschulverbandes  ( bdfm ) erhalten .

>  Für das Kopieren  von Noten wird pro Schuljahr / pro Schüler im September bzw. bei Beginn des  Unterrichts

19,- €  für die Kopierlizenz  incl. der Druckkosten  fällig ( nicht bei den MFE-Kursen ) und an die GEMA bezahlt

(siehe SchOrd §15 ) .

Bei Rückbuchung der Lastschrift werden zur Bankgebühr noch  3,- Bearbeitungsgebühr erhoben !

Alle Daten können im Rahmen der gesetzlichen Datenschutzverordnung (siehe seperates Infoblatt) 

gespeichert werden (siehe auch Anmeldeformular ) .

Durch Ihre Unterschrift auf dem seperaten Anmeldeformular, sind Sie mit den
 " Allgemeinen Vertragsbedingungen "  ( = AGB ) , der " Schulordnung"  (=SchOrd),
sowie Datenschuzbestimmungen, die Sie auch gelesen haben,  einverstanden !



 


